Hausordnung für das Vereinsheim des TSV Leuterschach

1. Die Besucher des Sportheimes sind verpflichtet, die nachfolgend näher ausgeführte

Hausordnung zu beachten.

2. Die Öffnungszeiten der Gasträume des Vereinsheimes werden von dem vom Vorstand bestellten Wirt nach Absprache mit der Vorstandschaft bestimmt. 

3. Während dieser Öffnungszeiten sind die Gasträume des Vereinsheimes der Allgemeinheit zugänglich.

4. Der Wirt hat in den Gasträumen das alleinige Hausrecht und Vertretungsvollmacht gegenüber der Vorstandschaft. Seinen Weisungen ist Folge zu leisten.

5. Das Betreten der Gasträume und der dazugehörigen WC-Anlagen ist in verschmutzter

Sportkleidung nicht gestattet.

6. Das Inventar der Gasträume ist pfleglich zu behandeln. Der Schaden aus mutwilliger Sach-

beschädigung ist zu ersetzen.

7. Der Umkleidetrakt obliegt der Aufsicht des jeweiligen Übungsleiters
, der die Übungs-stunde leitet, zu dessen Zweck der Umkleidetrakt geöffnet wurde. Seinen Weisungen ist in diesem Bereich Folge zu leisten.

8. Das Betreten des Umkleidetraktes in verschmutzten Fußballschuhen ist nicht gestattet.

9. Zum Umkleidetrakt gehört nicht der Keller. 

10. Die Umkleidekabinen sind nach dem Sportbetrieb von der jeweiligen Sportgruppe  zu

säubern. Der Übungsleiter ist verantwortlich für das Ausschalten der Beleuchtung, Schliessen

der Rolläden und Absperren des Umkleidetraktes. Ebenso ist er verantwortlich für den Geräte-stadel und die benutzten Sportgeräte.

Leuterschach, den 22.09.1997

Die Vorstandschaft

� Übungsleiter im Sinne der Hausordnung sind Personen, die mit der Leitung einer Übungsstunde betraut sind.





